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Sehr geehrte Frau Ministerin Warken, 

Sehr geehrte Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren, 

mit diesem Brief möchten wir eine dringliche und aus unserer Sicht zwingend erforderliche 

Anregung zur Weiterentwicklung der derzeit vorgesehenen Leistungsgruppen im Rahmen der 

Krankenhausreform vorbringen. 

 

AUSGANGSLAGE 

Nach aktueller Planung ist die Leistungsgruppe LG 40 ausschließlich auf das Ovarialkarzinom 

ausgerichtet. Für andere gynäkologische Karzinome – insbesondere Zervix-, Endometrium- 

und Vulvakarzinome – ist keine eigenständige onkologische Leistungsgruppe vorgesehen. 

Diese Erkrankungen fallen damit faktisch in die Leistungsgruppe Allgemeine Gynäkologie. 

 

PROBLEMATISCHE KONSEQUENZEN 

Diese Zuordnung hat aus unserer Sicht gravierende und absehbare Folgen: 

Durch die Einordnung gynäkologischer Karzinome (außer Ovarialkarzinom) in die allgemeine 

Gynäkologie werden diese Erkrankungen systematisch aus dem etablierten zertifizierten 

onkologischen Versorgungssystem herausgelöst. Damit wird eine über viele Jahre 

aufgebaute, evidenzbasierte und qualitätsgesicherte Versorgungsstruktur bewusst 

geschwächt, obwohl deren Nutzen für das Überleben der Patientinnen gut belegt ist. 

 

WISSENSCHAFTLICHE EVIDENZ 

Internationale Evidenz: 

Internationale populationsbasierte Studien zeigen, dass die Zentralisierung der Behandlung 

gynäkologischer Karzinome in spezialisierten Zentren mit besseren Überlebensraten 

verbunden ist. Dieser Zusammenhang wurde für verschiedene gynäkologische 

Tumorentitäten und unterschiedliche Gesundheitssysteme beschrieben und bleibt in 

adjustierten Analysen auch unter Berücksichtigung von Tumorstadium, Alter, Komorbiditäten 

und Therapieform bestehen. Die Vorteile werden insbesondere auf spezialisierte operative 
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 Expertise, strukturierte interdisziplinäre Entscheidungsprozesse sowie eine hohe Qualität der 

onkologischen Gesamttherapie zurückgeführt [9,10]. 

Nationale Evidenz: 

Die vom Innovationsfonds des G-BA geförderte WiZen-Studie zeigt für mehrere Krebsentitäten 

– darunter auch gynäkologische Karzinome – eine signifikant niedrigere Mortalität bei 

Erstbehandlung in DKG-zertifizierten Krankenhäusern im Vergleich zu nicht zertifizierten 

Einrichtungen [8,5]. Die Analyse basiert auf bundesweiten Routinedaten und klinischen 

Krebsregistern und stellt eine der robustesten empirischen Grundlagen zur Frage der 

Zentrenversorgung in Deutschland dar. 

LEITLINIEN UND NATIONALE STRATEGIE 

Diese Evidenz ist in der deutschen Versorgungslandschaft längst abgebildet. Die deutschen 

S3-Leitlinien zum Zervix- und Endometriumkarzinom und die S2k-Leitlinie für das 

Vulvakarzinom empfehlen ausdrücklich die Behandlung in spezialisierten, qualitätsgesicherten 

Strukturen mit interdisziplinärer Expertise. [2,6,7].  

Darüber hinaus entspricht die Zentrenorientierung der Krebsversorgung den zentralen 

Zielsetzungen des Nationalen Krebsplans der Bundesregierung im Handlungsfeld 2 (Stand 30. 

Dezember 2025) [3]. Dieser verfolgt ausdrücklich das Ziel, die onkologische Versorgung durch 

qualitätsgesicherte, spezialisierte und zertifizierte Versorgungsstrukturen weiterzuentwickeln. 

Zertifizierte Krebszentren werden dabei als tragende Säule eines übergreifenden 

Qualitätszyklus verstanden, der Leitlinien, multidisziplinäre Versorgung und klinische 

Krebsregister systematisch miteinander verbindet. Eine strukturelle Verlagerung 

gynäkologischer Karzinome (außer Ovarialkarzinom) in die allgemeine Gynäkologie stellt 

daher keine neutrale Organisationsentscheidung dar, sondern einen klaren Bruch mit den 

Zielsetzungen der nationalen Krebsstrategie. 

POSITION DER KOSTENTRÄGER 

Bemerkenswert ist zudem, dass diese Einschätzung nicht nur von Fachgesellschaften, 

sondern auch von großen Kostenträgern geteilt wird. Insbesondere der AOK-Bundesverband 

hat wiederholt gefordert, die Krebsversorgung konsequent auf zertifizierte Zentren 

auszurichten [1]. Unter ausdrücklichem Verweis auf die WiZen-Ergebnisse wird betont, dass 

eine Behandlung in zertifizierten Zentren mit besseren Überlebenschancen einhergeht und im 

Zuge der Krankenhausreform nicht geschwächt, sondern gestärkt werden müsse. 
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 KONSEQUENZ 

Vor diesem Hintergrund erscheint es medizinisch, gesundheitspolitisch und ethisch nicht 

vertretbar, dass Patientinnen mit gynäkologischen Karzinomen künftig in eine 

Versorgungslogik gedrängt werden, die keine onkologische Spezialisierung voraussetzt, 

obwohl bekannt ist, dass dies mit schlechteren Überlebenschancen einhergeht. 

Die absehbare Folge der derzeitigen Regelung ist, dass Überlebenschancen von Frauen mit 

gynäkologischen Krebserkrankungen wissentlich verschlechtert werden, obwohl eine bessere, 

evidenzbasierte Versorgungsform verfügbar, etabliert und politisch eigentlich gewollt ist. 

ANREGUNG 

Wir regen daher nachdrücklich an, 

1. entweder die Leistungsgruppe LG 40 von der ausschließlichen Fokussierung auf das 

Ovarialkarzinom auf alle gynäkologischen Karzinome zu erweitern, 

oder 

2. eine zusätzliche eigenständige Leistungsgruppe „Gynäkologische Karzinome (außer 

Ovarialkarzinom)“ einzuführen, die klare strukturelle und qualitative Anforderungen analog zu 

bestehenden onkologischen Leistungsgruppen definiert. 

Die hierfür erforderlichen Qualitätsanforderungen und Strukturvoraussetzungen – sowohl für 

eine Erweiterung der LG 40 auf gynäkologische Karzinome insgesamt als auch für eine 

zusätzliche Leistungsgruppe „Gynäkologische Karzinome (außer Ovarialkarzinom)“ – sind 

durch das Zertifizierungssystem der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) bereits inhaltlich 

abgebildet und in Form von überprüfbaren Struktur-, Prozess- und Ergebnisanforderungen 

formuliert sowie erfasst [4]. 

Beide Optionen würden verhindern, dass im Zuge der Krankenhausreform bewährte 

onkologische Versorgungsstrukturen zurückgebaut werden, und sicherstellen, dass 

Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkrankungen weiterhin Zugang zu spezialisierter, 

qualitätsgesicherter und evidenzbasierter Versorgung erhalten – im Einklang mit dem 

Nationalen Krebsplan (NKP), den geltenden Leitlinien sowie der nationalen und internationalen 

wissenschaftlichen Evidenz. 
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